
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 
I. Geltung  
1. Nachstehende Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für den 
gesamten Geschäftsverkehr der Firma EIPA Eisen Palmen GmbH mit 
dem Käufer. Wird der Käufer von einem dritten Unternehmen im 
Auftrag der Firma EIPA GmbH direkt beliefert (Streckengeschäft), 
gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
beauftragten Lieferwerkes. Im Falle eines Widerspruchs dieser 
Bedingungen zu den nachfolgenden Allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen der Firma EIPA GmbH treten die Bedingungen 
des beauftragten Lieferwerkes hinter den Allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen der Firma EIPA GmbH zurück. 
2. Alle Liefer- und Leistungsverträge erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Entgegenstehende Bestimmungen oder von diesen Bedingungen 
abweichende Geschäftsbedingungen des Käufers erkennen wir nicht 
an, es sei denn, der Geltung wäre schriftlich zugestimmt worden. 
Individualvereinbarungen bleiben von der vorstehenden Regelung 
unberührt. 
3. Die Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch 
für künftige Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug 
genommen wird, sofern nur die AGB beim vorangegangen Vertrag 
einbezogen waren. 
4. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel 
die Incoterms 2000. 
5. Diese Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, die bei 
Abschluss des Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln, und gegenüber 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich 
rechtlichen Sondervermögen. 
6. „Käufer“ im Sinne dieser Bedingungen ist im Rahmen von 
Vertriebsvereinbarungen der „Vertriebspartner“ sowie bei Werk- und 
Werklieferverträgen auch der „Besteller“. 
II. Angebot und Angebotsunterlagen 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Für den Vertragsinhalt, insbe-
sondere für den Lieferumfang, ist unsere schriftliche Auftrags-
bestätigung allein maßgebend. Mündliche Vereinbarungen, Änder-
ungen und Zusicherungen unserer Angestellten werden erst durch 
schriftliche Bestätigung verbindlich. 
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Modellen, Kalkulationen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor Ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Käufer unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
3. Alle Leistungsdaten des Vertragsgegenstandes wie beispielsweise 
Maße, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen und 
Zeichnungen in Musterbüchern, Preislisten (ausgenommen der Preis 
selbst) sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wird. Im Übrigen gelten die vorbenannten Leistungsdaten 
lediglich als Richtwert. 
III. Zahlung und Verrechnung 
1. Die Zahlung hat ohne Skontoabzug in der Weise zu erfolgen, dass 
wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Kosten des 
Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht und 
eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie 
seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
2. Die EIPA GmbH räumt dem Käufer ein Zahlungsziel von 14 Tagen 
nach Rechnungsstellung ein. Bei Überschreitung dieses Zahlungsziels 
sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. 
Verzugszinsen in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe sowie die 
Geltendmachung weitergehenden Schadensersatzes bleiben 
vorbehalten. 
3. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser 
Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers 
gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB 
(Unsicherheitseinrede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unsere 
Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer 
fällig zu stellen. Im Übrigen erstreckt sich die Unsicherheitseinrede auf 
alle weiteren ausstehenden Lieferungen und Leistungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer. 
4. Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben 
unberührt. 
IV. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und- termin e 
1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder 
verspätete Belieferung ist durch uns verschuldet. 
2. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Lieferfristen beginnen mit 
dem Datum unserer Auftragsbestätigung und gelten nur unter der 
Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des 
Auftrags und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers, 
wie z. B. Beibringung aller behördlichen Bescheinigungen, Gestellung 
von Akkreditiven und Garantien oder Leistung von Anzahlungen. 
3. Bei Abholung von nicht für das Gebiet des gemeinsamen Marktes 
der Europäischen Union bestimmter Waren durch den Käufer oder 
seinen Beauftragten hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen 
Ausfuhrnachweis vorzulegen. Anderenfalls hat der Käufer uns einen 
Betrag in Höhe des jeweils für Inlandslieferungen geltenden 
Umsatzsteuerbetrages vom Rechnungsbetrag zu zahlen. 
4. Für die Einhaltung von Lieferfristen und –terminen ist der Zeitpunkt 
der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten mit 
Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne 
unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 
5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Erbringung 
geschuldeter Leistung um die Dauer der Behinderung und einer 

angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, 
wenn solche Ereignisse während eines vorliegenden Verzuges 
eintreten. Der höheren Gewalt stehen währungs-, handelspolitische 
und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von 
uns nicht verschuldete Betriebsstörungen (z. B. Feuer, Maschinen- 
oder Walzenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel), Behinderung der 
Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr- / Zollabfertigung, sowie 
alle sonstigen Umstände gleich, welche, ohne von uns verschuldet zu 
sein, die Erbringung von geschuldeten Leistungen wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob 
diese Umstände bei uns, dem Lieferwerk oder einem Vorlieferanten 
eintreten. Wird aufgrund der vorgenannten Ereignisse die Ausführung 
des Vertrages für eine der Vertragsparteien unzumutbar, insbesondere 
verzögert sich die Ausführung des Vertrages in wesentlichen Teilen um 
mehr als 6 Monate, so kann diese Partei vom Vertrag zurücktreten. 
V. Eigentumsvorbehalt  
1. alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis 
zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der 
jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zustehen, und der Forderungen, die durch den 
Insolvenzverwalter einseitig im Wege der Erfüllungswahl begründet 
werden. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte 
Forderungen, z. B aus Akzeptantenwechsel und auch´, wenn 
Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. 
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als 
Hersteller im Sinne von §950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- 
und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum anteilig 
an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. 
Erlicht unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so 
überträgt der Käufer  uns bereits jetzt die ihm zustehenden 
Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang 
des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie 
unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten aus 
Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. 
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und 
solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Nr. 4 und 6 auf uns 
übergehen. Zu anderen Vergütungen über die Vorbehaltsware ist er 
nicht berechtigt. 
4. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben 
Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns 
verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der 
Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren 
abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 haben, wird uns ein unserem 
Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder 
Werklieferungsvertrages verwendet, so wird uns die Forderung aus der 
Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren 
abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren an denen wir 
Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 haben, wird uns ein unserem 
Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder 
Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem 
Werk- oder Werklieferungsvertrages im gleichen Umfang im Voraus an 
uns abgetreten. 
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung 
einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlicht im Fall unseres 
Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines 
Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von 
unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn 
uns Umstände bekannt werden, aus denen sich eine wesentliche, 
unseren Zahlungsanspruch gefährdende Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Käufers ergibt. Auf unser Verlangen ist der 
Käufer verpflichtet, sine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 
unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu 
geben. Eine Abtretung von Forderungen aus der Weiterveräußerung ist 
unzulässig, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung im Wege 
des echten Factoring, die uns angezeigt wird und bei welcher der 
Factoring-Erlös den Wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. 
Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird unsere Forderung sofort 
fällig. 
6. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch Dritte 
hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle 
Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der 
Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht durch 
Dritte ersetzt werden. 
7. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei 
Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen und zu diesem Zweck gegebenenfalls den Betrieb 
des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn andere Umstände 
eintreten, die auf eine wesentliche Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Käufers schließen lassen und unseren 
Zahlungsanspruch gefährden. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom 
Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. 
8. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen einschließlich Nebenforderungen (Zinsen, 
Kosten o. ä.) insgesamt um mehr als 50 v. H. sind wir auf Verlangen 



des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 
verpflichtet. 
VI Güten, Maße und Gewichte  
1. Güten und Maße bestimmen sich nach den DIN-Normen bzw. 
Werkstoffblättern. Sofern keine DIN-Normen oder Werkstoffblätter 
bestehen, gelten die entsprechenden Euro-Normen mangels solcher 
der Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, Werkstoffblätter oder 
Werks-Prüfbescheinigungen sowie Angaben zu Güten, Maßen, 
Gewichten und Verwendbarkeit sind keine Beschaffenheitsgarantie, 
ebenso wenig Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen und 
entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. 
2. Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten 
vorgenommene Verwiegung maßgebend. Der Gewichtsnachweis 
erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels. Soweit rechtlich zulässig, 
können Gewichte ohne Wägung nach DIN ermittelt werden. Unberührt 
bleiben die im Stahlhandel der Bundesrepublik Deutschland üblichen 
Zu- und Abschläge (Handelsgewichte). In der Versandanzeige 
angegebene Stückzahlen, Bundzahlen, o. ä. sind bei nach Gewicht 
berechneten Waren unverbindlich. Sofern nicht üblicherweise eine 
Einzelwiegung erfolgt, gilt jeweils das Gesamtgewicht der Sendung. 
Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten werden 
verhältnismäßig auf diese verteilt. 
VII. Abnahmen  
1. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur in dem Lieferwerk 
bzw. unserem Lager sofort nach Meldung der Abnahmebereitschaft 
erfolgen. Die persönlichen Abnahmekosten trägt der Käufer, die 
sachlichen Abnahmekosten werden ihm nach unserer jeweils gültigen 
Preisliste oder derjenigen des Lieferwerkes berechnet. 
2. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht vollständig, sind wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu 
versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern und ihm 
zu berechnen. Die Regelung des § 640 Abs. 1 S. 3 BGB bleibt 
unberührt. 
VIII. Versand, Gefahrübergang, Verpackung, Teillieferung, 
fortlaufende Auslieferung  
1. Wir bestimmen Versandweg und – mittel sowie Spedition und 
Frachtführer. 
2. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich 
abgerufen werden, anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach Mahnung 
auf Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden 
oder angemessen gegen ortsübliches Entgelt zu lagern und sofort zu 
berechnen. 
3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen 
Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit 
unmöglich oder wesentlich erschwert, so sind wir berechtigt, auf einem 
anderen Weg oder zu einem vom Käufer zu benennenden anderen Ort 
zu liefern. Die dabei entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. 
Benennt der Käufer keinen anderen Lieferort, sind wir berechtigt, die 
Ware gegen entsprechendes Entgelt einzulagern. Mit der Einlagerung 
wird unser Zahlungsanspruch spätestens fällig. 
4. Mit der Übergabe der Ware an eine Spediteur oder Frachtführer, 
spätestens aber mit Verlassen des Lagers oder des Lieferwerks geht 
die Gefahr, auch die einer Beschlagnahmung der Ware, bei allen 
Geschäften, auch bei franco- und Frei-Haus-Lieferungen, auf den 
Käufer über. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten 
des Käufers. Kosten der Entladung trägt der Käufer. 
5. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. 
Falls handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz- und / 
oder Transporthilfsmittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten 
des Käufers. Sie werden an unserem Lager zurückgenommen, Kosten 
des Käufers für den Rücktransport oder für eine eigene Entsorgung der 
Verpackung übernehmen wir nicht. 
6. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. 
Branchenübliche Mehr- und Minderlieferungen der abgeschlossenen 
Mengen sind zulässig. 
7. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und 
Sorteneinteilung für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben; 
anderenfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen nach billigem 
Ermessen selbst vorzunehmen. 
8. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertragsmenge, 
so sind wir zur Lieferung der Mehrmenge berechtigt, aber nicht 
verpflichtet. Wir  können die Mehrmenge zu den bei dem Abruf bzw. 
der Lieferung gültigen Preisen berechnen. 
IX. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung  
Für Mängel der Ware und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
leisten wir nur nach den folgenden Vorschriften Gewähr. 
1. Mängel der Ware sind unverzüglich, spätestens sieben Tage seit 
Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster 
Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind – 
unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung – 
unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor Ablauf der 
Gewährleistungsfrist schriftlich anzuzeigen. 
2. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch 
den Käufer ist die Rüge von Mängeln, die bei der vereinbarten Art der 
Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen. 
3. Bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge nehmen wir die 
beanstandete Ware zurück und liefern an ihrer Stelle mangelfreie 
Ware, stattdessen sind wir berechtigt nachzubessern. Bei 
Fehlschlagen von Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der 
Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen Rückgängigmachung 
des Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung verlangen. 
Rückgängigmachung des Vertrages kann der Käufer nicht verlangen, 
wenn eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist oder der 
Mangel den Wert oder die Tauglichkeit eines von uns erbrachten 
Werkes nur unerheblich mindert. 
4. Beanstandet der Käufer die von ihm erworbene Ware, ist er 
verpflichtet, uns diese Ware, oder Proben von dieser, zur Prüfung der 

Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bis zur Prüfung der 
beanstandeten Ware durch uns sind Gewährleistungsansprüche des 
Käufers ausgesetzt. 
5. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind – z. 
B. so genanntes lIa-Material-, stehen dem Käufer bezüglich der 
angegebenen Fehler und solcher, mit denen er üblicherweise zu 
rechnen hat, keine Gewährleistungsansprüche zu. 
6. Der Lauf der Verjährung bleibt von Nachbesserung und 
Ersatzlieferung unberührt. 
7. Soweit sich nachstehend (Nr. 8 und 9) nicht anderes ergibt, sind 
weitergehende Ansprüche des Käufers – gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, 
Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter Handlung – 
ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht 
für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Käufers. 
8. Die vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die 
Schadenursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen, beruht. 
9. die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleiben unberührt; dies gilt auch für die 
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
10. sofern wir eine wesentliche Vertragspflicht oder eine Kardinalpflicht 
verletzen, ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Ziffer. 7 ausgeschlossen. 
11. Die Haftung für Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder bei 
arglistigem Verschweigen von Mängeln wird durch vorstehende 
Bestimmungen nicht berührt. 
12. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer leitenden Angestellten 
und Erfüllungsgehilfen. 
13. die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, 
gerechnet ab Gefahrenübergang. 
14. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt. 
X Sonderbestimmungen für EGKS-Erzeugnisse  
Unsere Käufer sind verpflichtet, sich hinsichtlich ihrer eigenen 
Preisliste und Verkaufsbedingungen für den Weiterverkauf in 
unverändertem Zustand – mit Ausnahme der Verkäufe vom Lager – an 
die Bestimmungen der Art. 2 bis 7 der Entscheidung Nr. 30 / 53 und an 
die Entscheidung Nr. 31 / 53 und 37 / 54 der Kommission der 
Europäischen Union in Ihrer jeweils gültigen Fassung zu halten. Im 
Übrigen hält sich der Käufer auch an alle übrigen europarechtlichen 
Vorgaben. 
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Rech t 
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das 
Lieferwerk, bei den übrigen Lieferungen unser Lager. Gerichtsstand ist, 
soweit gesetzlich zulässig, Aachen. Wird sind jedoch auch berechtigt, 
den Käufer an seinem Gerichtsstand zu verklagen. 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das einheitliche UN-Kaufrecht 
(CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen. 
XII. Sonstiges  
1. UST-Identifikations-Nummer: Bei Lieferung von der Bundesrepublik 
Deutschland in andere EG-Mitgliedssaaten hat uns der Käufer vor der 
Lieferung seine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer mitzuteilen, 
unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EG durchführt. 
Anderenfalls hat er für unsere Lieferung zusätzlich zum vereinbarten 
Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu 
zahlen. 
2. Bei der Abrechnung von Lieferungen von der Bundesrepublik 
Deutschland in andere EG-Mitgliedsstaaten kommt die 
Umsatzsteuerregelung des jeweiligen Empfänger-Mitgliedsstaates zur 
Anwendung, wenn entweder der Käufer in einem anderen EG-
Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer registriert ist oder wenn wir in dem 
Empfänger-Mitgliedstaat zur Umsatzsteuer registriert sind. 
XIII. Schlussbestimmungen  
1. Nebenabreden, Zusicherungen, Änderungen oder Ergänzungen 
dieser Bedingung oder des Vertrages bedürfen der Schriftform und 
müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. 
2. Rechte aus dem Vertragsverhältnis dürfen nur mit unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung abgetreten werden. 
3. Sollten einzelne dieser Bestimmungen nichtig oder unwirksam sein 
oder zwischen uns und dem Käufer einvernehmlich nicht durchgeführt 
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Das gleiche gilt im Fall einer Regelungslücke. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung 
der Regelungslücke werden die Parteien eine Regelung finden, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Bestimmung in 
gesetzlicher Weise am ehesten gerecht wird. 


